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Vorwort
Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat die Fragen für die Prü-
fung der Gefahrgutbeauftragten den aktuellen Vorschriften der Verkehrsträger Stra-
ße, Eisenbahn, Binnenschifffahrt und See zum 1. Januar 2023 angepasst und im
Internet bekannt gemacht.
Im Abschnitt 1 „Gb-Prüfungsfragen“ ist der Gb-Fragenfundus in der Fassung,
wie er vom DIHK im Internet veröffentlicht wurde, enthalten. Jeder Frage wurde zu-
sätzlich ein Themenbereich zugeordnet. Dieser befindet sich in Klammern unter-
halb der Fragenummer. Eine Aufstellung der Themenbereiche mit ihren Kürzeln be-
findet sich im folgenden Kapitel.
Im Abschnitt 2 „Antworten zu den Prüfungsfragen“ sind Lösungsvorschläge und
Fundstellen zu den Fragen aufgeführt. Dabei handelt es sich jedoch nicht um amt-
lich veröffentlichte Antworten. Es kann daher keine Garantie gegeben werden,
dass diese Antwortvorschläge mit den bei den Industrie- und Handelskammern
vorliegenden Musterantworten übereinstimmen.[1]

Im Abschnitt 3 „Zuordnung der Fragenummern zu Themenbereichen“ ist eine
Aufstellung der Fragenummern sortiert nach Verkehrsträgern und Themenberei-
chen zu finden.

Neu in der Online-Version
Die zum Buch gehörende Online-Version stellt die gleichen Inhalte wie das
Buch bereit, bietet aber deutlich mehr Komfort:
– Alle Fragen sind verschiedenen Themenbereichen zugeordnet. Der Zugriff
erfolgt jeweils über den Verkehrsträger und das entsprechende Thema,
welches auszuwählen ist. Per Klick wird bei jeder Frage die passende Ant-
wort angezeigt.

– Die Online-Version enthält außerdem 25 Muster-Prüfungsbögen zu allen
Bereichen inklusive Muster-Lösungen. Diese stehen als PDF zum Down-
load bereit.

– Zusätzlich besteht die Möglichkeit, eine Offline-Variante herunterzuladen,
damit Sie auch ohne Netz üben können.

Der Fragenfundus des DIHK stellt die Grundlage für die Erstellung der Fragebögen
für die Gb-Prüfung dar. Einzelne Angaben in der Fragestellung, wie Namen der Ge-
fahrgüter, UN-Nummern, Gefahrklassen, Verantwortliche und deren Pflichten, kön-
nen in der Prüfung von der prüfenden IHK durch äquivalente Angaben ersetzt
werden. Unterfragen einzelner Fallstudien können ggf. auch in anderen Fallstudien
verwendet werden. Neu: Im Fragenfundus werden bei Multiple-Choice-Fragen nur
noch vier Antwortmöglichkeiten vorgegeben, von denen immer nur eine Antwort
richtig ist.

[1] Hinweis: Das BAG (Bundesamt für den Güterverkehr) wurde in BALM (Bundesamt für Logistik und Mobilität) umbenannt und entspre-
chend bei den Antworten berücksichtigt. Die GGVSEB war bei Redaktionsschluss noch nicht angepasst.
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Änderungen nach Redaktionsschluss und weitere Hinweise, die in dieser Ausgabe
noch nicht berücksichtigt werden konnten, werden, soweit erforderlich, auf der
Internetseite des Verlags zur Verfügung gestellt.
Ein besonderer Service des Verlags ist die Hinterlegung mit Graurasterung, die
neu eingefügte Fragen kennzeichnet.
Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung – vorzugsweise per E-Mail: joerg.
holzhaeuser@t-online.de oder irena.meyer@chemsacon.com. Sie können uns aber
auch über den Verlag unter folgender E-Mail-Adresse erreichen: u.janik@ecomed-
storck.de.
Jörg Holzhäuser, Altendiez
Irena Meyer, Riedstadt
im Januar 2023
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1 Gb-Prüfungsfragen

1.0 Fragenfundus für die Prüfung der
Gefahrgutbeauftragten

Der Fragenfundus für die Prüfung der Gefahrgutbeauftragten wird unter Federführung des Deutschen
Industrie- und Handelskammertages erarbeitet. Er ist die Basis für die Erstellung der Fragebogen für
die Gefahrgutbeauftragtenprüfung.

Die vorliegende Fassung entspricht den z.Z. in Deutschland auf der Basis des Gefahrgutbeförderungs-
gesetzes veröffentlichten bzw. geltenden internationalen Gefahrgutrechtsvorschriften (ADR in der Fas-
sung der 29. ADR-Änderungsverordnung/RID in der Fassung der 23. RID-Änderungsverordnung/ADN
in der Fassung der 9. ADN-Änderungsverordnung/IMDG-Code – Amendment 41-22) sowie den am
1. Januar 2023 geltenden Verordnungen (GGVSEB, GGVSee, GGAV, GbV, GGKontrollV, ODV), Richt-
linien und multilateralen Vereinbarungen.

Der überarbeitete Fundus wurde dem BMDV zugeleitet.

Allgemeine Hinweise:

– Der Fragenfundus umfasst inkl. einer Seite Informationen insgesamt 363 Seiten.1)

– Der Fragenfundus kann auch teilweise ausgedruckt werden.

– Die einzelnen Bereiche „Nationale Rechtsvorschriften“, „Verkehrsträgerübergreifender Teil“, „Stra-
ße“ (S), „Eisenbahn“ (E), „Binnenschifffahrt“ (B) und „See“ (M) sind durch Zwischenüberschriften
kenntlich gemacht.

– Im verkehrsträgerübergreifenden Teil enthalten alle Fragen Angaben, für welche Verkehrsträger (S,
E, B, M) diese relevant sind.

– Angaben in der Frage- und Aufgabenstellung, wie z. B. Benennung der gefährlichen Güter, UN-
Nummer, Gefahrgutklasse2), Verpackungsgruppe, Angaben zur Verpackung (Verpackungsart, Ver-
packungscodierung, Herstellungsjahr) und den anderen Gefahrgutumschließungen, Fahrzeug- und
Beförderungsarten, Maß- und Gewichtsangaben sowie Verantwortliche und deren Pflichten sind
beispielhaft aufgeführt und können durch äquivalente Angaben ersetzt werden.

– Die für die jeweilige Frage vergebene Punktzahl erscheint rechts neben dem Fragentext.

– Unterfragen einzelner Fallstudien können ggf. auch in anderen Fallstudien verwendet werden.

– Fallstudien werden in den Verlängerungsprüfungen nicht gestellt.

Stand: 1. Januar 2023

1) Anmerkung des Verlags: Die Seitenzahl bezieht sich auf die Originalfassung des DIHK.
2) Anmerkung des Verlags: In den Fragen wird auch das Wort „Gefahrklasse“ verwendet.

1.0 Fragenfundus

1 Fragen Gb-Prüfung
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1.2 Fragen zum verkehrsträgerübergreifenden Teil
Hinweis: Die Zahl in Klammern gibt die erreichbare Punktzahl an.
Redaktionell eingefügte Codes zu den Themenbereichen stehen jeweils unter der Fragennummer.

93
(POT)

Welche Bedeutung hat die obere Zahl auf der orangefarbenen Tafel? (1)

A Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr l
B Nummer zur Kennzeichnung des Stoffes oder Gegenstandes nach den

UN-Modellvorschriften
l

C Zahl zur Bestimmung der Verpackungsgruppe l
D Abfallschlüsselnummer l
Zulässige Verkehrsträger: Straße, Eisenbahn, Binnenschifffahrt

94
(K)

Was versteht man unter der UN-Nummer im Sinne der Gefahrgutvorschrif-
ten?

(1)

A Die UN-Nummer gibt die höchste Nettomasse je Außenverpackung an. l
B Eine vierstellige Zahl als Nummer zur Kennzeichnung von Stoffen oder

Gegenständen gemäß den UN-Modellvorschriften
l

C Die UN-Nummer ist die Zulassungsnummer eines Versandstückes mit
gefährlichen Gütern.

l

D Die UN-Nummer gibt die Gesamtmenge an Gefahrgut in einem Versand-
stück an.

l

Zulässige Verkehrsträger: Straße, Eisenbahn, Binnenschifffahrt

95
(POT)

Welche Bedeutung hat die untere Zahl auf der orangefarbenen Tafel? (1)

A Zahl, die nur für schnell abbaubare giftige Stoffe gilt l
B Zahl, die mögliche Sammeleintragungen für Proben mit energetischen Stof-

fen in das Prüfverfahren der Klasse 9 festlegt
l

C Zahl, die angibt, ab welchen Mengen in Gramm die Beförderung verboten
ist

l

D Nummer zur Kennzeichnung des Stoffes oder Gegenstandes gemäß den
UN-Modellvorschriften

l

Zulässige Verkehrsträger: Straße, Eisenbahn, Binnenschifffahrt

96
(K)

Was versteht man unter der UN-Nummer im Sinne der Gefahrgutvorschrif-
ten?

(2)

Zulässige Verkehrsträger: Straße, Eisenbahn, Binnenschifffahrt

97
(MK)

Woran erkennt der Empfänger ein Versandstück mit folgendem Gefahrgut
der Klasse 7 RID: „Radioaktive Stoffe, freigestelltes Versandstück – be-
grenzte Stoffmenge“.

(1)

A Am Gefahrzettel Nr. 7A l
B Am aufgedruckten Strahlenwarnzeichen l
C Am Kennzeichen „UN 2910“ l
D Das ist nicht erkennbar, da solche freigestellten Versandstücke nicht

gekennzeichnet sind.
l

Zulässige Verkehrsträger: Eisenbahn

1.2 Verkehrsträgerübergreifender Teil

1 Fragen Gb-Prüfung
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98
(POT)

Auf welche konkrete Gefahr weist die Zahl 323 im oberen Teil der orange-
farbenen Tafel hin?

(2)

Zulässige Verkehrsträger: Straße, Eisenbahn, Binnenschifffahrt

99
(POT)

Welche Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr steht für einen sehr giftigen
festen Stoff, entzündbar oder selbsterhitzungsfähig?

(1)

A 664 l
B 26 l
C X886 l
D 623 l
Zulässige Verkehrsträger: Straße, Eisenbahn, Binnenschifffahrt

100
(POT)

In welchem Kapitel befinden sich für einen Stoff oder Gegenstand die jeweils
zugeordnete Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr und die UN-Nummer
auf orangefarbenen Tafeln?

(1)

Zulässige Verkehrsträger: Straße, Eisenbahn, Binnenschifffahrt

101
(POT)

Welche Bedeutung haben die untenstehenden Nummern zur Kennzeichnung
der Gefahr und die UN-Nummer auf der orangefarbenen Tafel?

(3)

46
2926

46 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2926 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zulässige Verkehrsträger: Straße, Eisenbahn, Binnenschifffahrt

102
(MK)

Welche Gefahrzettel sind bei Versandstücken mit UN 2683 Ammoniumsulfid,
Lösung, anzubringen?

(1)

Zulässige Verkehrsträger: Straße, Eisenbahn, Binnenschifffahrt, See

103
(MK)

Bleisulfat mit 2 % freier Säure soll in Versandstücken befördert werden. Müs-
sen an den Versandstücken Gefahrzettel angebracht werden? Antworten Sie
mit „Ja“ oder „Nein“ und begründen Sie Ihre Antwort.

(3)

Zulässige Verkehrsträger: Straße, Eisenbahn, Binnenschifffahrt, See

104
(MK)

Welches Kennzeichen muss auf einem Versandstück mit UN 1700 angebracht
sein?

(1)

Zulässige Verkehrsträger: See

105
(MK)

Welches Kennzeichen muss auf einem Versandstück angebracht sein, das
Cer enthält? Die Kriterien des Absatzes 2.2.9.1.10 treffen für dieses Gefahrgut
nicht zu.

(1)

Zulässige Verkehrsträger: Straße, Eisenbahn, Binnenschifffahrt

106
(MK)

Welche Kennzeichen müssen auf einem Versandstück (= zusammengesetzte
Verpackung mit Innenverpackungen von jeweils 1 l und einer Gesamtbrutto-
masse von 35 kg) angebracht sein, das Phosphorsäure, Lösung enthält? Die
Kriterien des Absatzes 2.2.9.1.10 treffen für dieses Gefahrgut nicht zu.

(2)

Zulässige Verkehrsträger: Straße, Eisenbahn, Binnenschifffahrt

1.2 Verkehrsträgerübergreifender Teil
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1098 IBC-Code oder BCH-Code (1)
i Fundstelle: § 2 Nr. 4 und Nr. 9 i.V.m. § 3 Absatz 1 Nummer 3 GGVSee

i Hinweis: In § 3 Absatz 1 Nummer 3 GGVSee wird auch noch auf den BCH-Code verwie-
sen, dieser regelt jedoch den Bau und die Ausrüstung von Tankschiffen.

1099 B Im IMDG-Code (1)
i Hinweis: In 7.4 IMDG-Code sind einige Anforderungen an die Laderäume vorhanden.

Die CTU-Packrichtlinien[1] enthielten nur die Anforderungen für die Stauung von Güter-
beförderungseinheiten. Im IMSBC-Code sind die Anforderungen für Massenguttrans-
porte enthalten. SOLAS Kapitel II-2 enthält die Zielsetzungen für die Brandsicherheit
und funktionale Anforderungen.

1100 D In MARPOL Anlage II (1)
i Hinweis: Der IGC-Code regelt die Beförderung verflüssigter Gase in Tankschiffen. Im

IMDG-Code wird nur die Beförderung verpackter gefährlicher Güter geregelt. Der INF-
Code gilt für die Beförderung von bestrahlten Kernbrennstoffen, Plutonium und hoch-
radioaktiven Abfällen. MARPOL Anlage II enthält Regeln zur Überwachung der Ver-
schmutzung durch als Massengut beförderte schädliche flüssige Stoffe. Im Kapitel 5
sind die Regeln zum betrieblichen Einleiten von Rückständen mit schädlichen flüssigen
Stoffen enthalten.

1101 1. Ja, weil in der Spalte 13 der Gefahrgutliste der Code BK3 für flexible Schütt-
gut-Container genannt ist.

2. Nein, weil das Stauen von Schüttgut-Containern nur in Laderäumen und nicht
in Güterbeförderungseinheiten zulässig ist.

(3)

i Fundstelle: zu 1.: 4.3.1.1 und Kapitel 3.2 Spalte 13 Gefahrgutliste IMDG-Code; zu 2.:
4.3.4.1 und 7.3.3.18 IMDG-Code

1102 Es ist ein Mindestabstand von 2,4 m von möglichen Zündquellen einzuhalten. (2)
i Fundstelle: 7.4.2.3.2 IMDG-Code

1103 Nein; 7.3.4.2.1 IMDG-Code (2)
i Fundstelle: 7.3.4.2.1 IMDG-Code

i Hinweis: In der Fragestellung spricht man von Lebensmitteln, im IMDG-Code von Nah-
rungsmitteln, die man den Lebensmitteln zuordnen kann.

1104 Ein Containerstellplatz (2)
i Fundstelle: 7.4.3.2 und 7.4.3.3 IMDG-Code

i Hinweis: In der Frage wird nicht differenziert, ob es sich um ein Containerschiff mit ge-
schlossenen Laderäumen oder ein offenes Containerschiff handelt. Bei beiden ist der
Mindestabstand gleich. In der ersten Spalte muss die Zeile mit „Getrennt von 2“ ausge-
wählt werden, dann sind die Spalten „Horizontal“ auszuwählen. Nun ist die Zeile Quer-
schiffs auszuwählen, die mit der Spalte „Geschlossen gegen Geschlossen“ und der Un-
terspalte an Deck die Schnittstelle ein Containerstellplatz ergibt. Bei einem Container-
stellplatz handelt es sich gem. 7.4.3.1.1 IMDG-Code um einen Abstand von 2,4 m.

1105 Muss unter Temperaturkontrolle befördert werden. (1)
i Fundstelle: 7.1.5 IMDG-Code

1106 Geschützt vor Wärmequellen (1)
i Fundstelle: 7.1.5 IMDG-Code

[1] Es müsste eigentlich der CTU-Code genannt sein, Vkbl. Heft 13, 2015, Seite 422.

2.6 Seeschiff

Gb-Prüfung 2 Antworten

303

S
ee

303



304

1107 „Entfernt von“ Klasse 4.1 stauen. (1)
i Fundstelle: 7.2.8 IMDG-Code

1108 D Stauung getrennt von Chlor (1)
i Fundstelle: 7.2.8 IMDG-Code

1109 „Getrennt von“ Klasse 6.2 stauen. (1)
i Fundstelle: 7.2.8 IMDG-Code

1110 So trocken wie möglich. (1)
i Fundstelle: 7.1.6 IMDG-Code

1111 Während der Beförderung möglichst an einem kühlen, gut belüfteten Ort stauen
(oder halten).

(1)

i Fundstelle: 7.1.6 IMDG-Code

1112 „Getrennt von“ Chlor stauen. (1)
i Fundstelle: 7.2.8 IMDG-Code

1113 Staukategorie D: Nur an Deck (3)

SW1: Geschützt vor Wärmequellen.

SW2: Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen.

H2: So kühl wie möglich.

SG35: „Getrennt von“ SGG1 – Säuren stauen.

i Fundstelle: Im Index ist über den „Proper Shipping Name“ die UN-Nummer zu ermitteln.
Diese lautet UN 2668. In Kapitel 3.2 Gefahrgutliste sind in der Spalte 16a die Stauungs-
und Handhabungsvorschriften zu finden. In der Spalte 16b sind die Trennvorschriften
genannt. In 7.1.5 IMDG-Code sind die Beschreibungen der Staucodes vorhanden, 7.1.6
IMDG-Code enthält die Handhabungscodes und in 7.2.8 sind die Trenncodes genannt.

i Hinweis: Weil in der Fragestellung auch das Wort „Stauung“ aufgeführt wird, sollte man
auch die Staukategorie nennen (7.1.3 IMDG-Code).

1114 Staukategorie E: An Deck oder unter Deck (3)

SW2: Frei von Wohn- und Aufenthaltsräumen.

H1: So trocken wie möglich.

SG26: Zusätzlich: Von Stoffen der Klassen 2.1 und 3 muss bei Stauung an Deck
eines Containerschiffs ein Mindestabstand in Querrichtung von zwei Con-
tainer-Stellplätzen, bei Stauung auf Ro/Ro-Schiffen ein Abstand in Quer-
richtung von 6 m eingehalten werden.

SG35: „Getrennt von“ SGG1 – Säuren stauen.

i Hinweis: Im Index ist über den „Proper Shipping Name“ die UN-Nummer zu ermitteln.
Diese lautet UN 1390. In Kapitel 3.2 Gefahrgutliste sind in der Spalte 16a die Stauungs-
und Handhabungsvorschriften zu finden. In der Spalte 16b sind die Trennvorschriften
genannt. In 7.1.5 IMDG-Code sind die Beschreibungen der Staucodes vorhanden, 7.1.6
IMDG-Code enthält die Handhabungscodes und in 7.2.8 sind die Trenncodes genannt.
Weil in der Fragestellung auch das Wort „Stauung“ aufgeführt wird, sollte man auch die
Staukategorie nennen (7.1.3 IMDG-Code).

2.6 Seeschiff
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3 Zuordnung der Fragennummern zu
Themenbereichen

3.1 Verkehrsträgerübergreifender Teil
Begrenzte Mengen (LQ)
123, 134, 141, 148, 250, 254

Freigestellte Mengen (EQ)
135, 150, 252, 253

Klassifizierung (K)
94, 96, 153, 154, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177,
178, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197,
198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214

Kühltransport oder Gase als Konditionierungsmittel (KT)
138

Markierung und Kennzeichnung (MK)
97, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121,
122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 137, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146,
147, 149, 151, 152, 160, 163

Placards, orangefarbene Tafeln (POT)
93, 95, 98, 99, 100, 101, 119

Radioaktive Stoffe (R)
97, 111, 112, 114, 115, 116, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 184

Verpackung (V)
136, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232,
233, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 255, 256,
257, 258, 259, 260, 261, 262

Vorschriften (VS)
234

3.2 Teil Straße
Ausrüstung (A)
269, 270, 271, 274, 294, 322, 352, 369, 378

Begleitpapiere (BP)
399, 400, 401, 402, 407, 408, 412, 413, 415, 419, 422, 427, 436, 441, 448, 449, 450, 456, 595,
605

Begrenzte Mengen (LQ)
283, 286, 287, 290, 291, 357, 376, 480, 492, 496, 497, 501, 557, 558, 559, 560, 576

Bulktransporte (BT)
362, 382, 511, 512, 513, 514, 515, 518, 526, 529, 530, 538, 541, 543, 556, 572, 573, 574, 586,
590, 591

Containerverwendung (CV)
519
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Dokumentation (D)
387, 391, 392, 394, 395, 396, 397, 398, 403, 404, 414, 418, 423, 424, 425, 426, 429, 430, 431,
432, 433, 434, 437, 438, 439, 440, 442, 443, 444, 447, 451, 452, 453, 454, 455, 457, 458, 459,
460, 461, 462, 463, 642

Entladen (E)
304, 305, 547, 548, 549, 554

Fahrzeuge (FF)
278, 295, 353, 354, 355, 356, 363, 381, 385, 386, 388, 389, 390, 405, 406, 409, 410, 411, 420,
531, 588

Fallbeispiele (FB)
646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664,
665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681

Freigestellte Mengen (EQ)
565, 566, 567, 568, 584

Freistellungen (F)
265, 344, 345, 346, 370, 373, 374, 375, 578, 579

Klassifizierung (K)
333, 365, 536

Kühltransport oder Gase als Konditionierungsmittel (KT)
502, 507

Listengüter (L)
280, 281, 282, 416, 421

Markierung und Kennzeichnung (MK)
478, 481, 487, 488, 489, 490, 491, 493, 495, 498, 499, 500, 503, 504, 505, 516, 517, 533

Menge (M)
275, 276, 277, 288, 289, 372, 379

Pflichten (PF)
604, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 619, 620, 621, 622, 623, 624,
625, 640

Placards, orangefarbene Tafeln (POT)
464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 479, 482, 483, 484, 485,
486, 494, 508

Prüfungen /Prüffristen (P)
284, 285, 292, 293, 324, 325, 326, 327, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 360,
393, 428, 552, 587

Radioaktive Stoffe (R)
237, 238, 297, 298, 299, 300, 366, 394, 395, 457, 467, 491, 498, 499, 532, 582, 583, 635

Schulung (SCH)
596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 630, 641, 643, 644, 645

Sicherung (SC)
628, 629, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 639

3 Zuordnung in Themenbereiche Gb-Prüfung

320

T
he
m
en
b
er
ei
ch
e


